
Am Gericht

Ins offene Messer
Einer 57-jährigen psychisch und physisch angeschlagenen 
Frau wird die Invalidenrente gestrichen. Sie ist fortan von der 
Sozialhilfe abhängig. Und muss sich prompt noch vor dem 
Strafrichter verantworten – wegen Betrugs.
Von Brigitte Hürlimann, 09.10.2019

Seit dem 1. Oktober ist der Gesetzesartikel in Kra,ü Vber den die Schweiz 
so he,ig gestritten hat. Es geht um die Mersicherungsdetektive oderü an-
ders gesagtü um die Observation von Lenschenü die Aeistungen der Un-
fall-ü Rrbeitslosen-ü IM- oder Krankenkasse in Rnspruch nehmen. Ein Ce-
ferendum gegen das Gesetz hatte keine :hance6 4Pü7 örozent der Stimm-
bevÜlkerung waren fVr die Dberwachung von Mersicherten. Seither dVrfen 
die Mersicherer mit gesetzlicher CVckendeckung und weitgehenden Befug-
nissen im örivatleben ihrer Kundscha, schnV8eln.

Ein paar Grenzen gilt es allerdings dennoch zu beachten. 2as zeigt ein Fallü 
der noch ohne die neue gesetzliche Grundlage entschieden wurde. Kni0i-
ge Rbgrenzungsfragen zwischen Sozialversicherungs- und Strafrecht stel-
len sich nämlich immer noch. 

Ort: Cegionalgericht Bern-Littelland
Zeit: 19. September 3N1Wü 9.HN Uhr
Fall-Nr.: öEZ 19 997
Thema: Betrug und versuchter Betrug

2ie Morstellungü dass da jemand vor unserer Tohnung lauert und jede Be-
wegungü jede ?andlungü Limik und Gestik mit einer Kamera aufnimmtü ist 
schauderha,.

Tir giessen auf dem Balkon unsere Geranien und werden dabei ge;lmt. 
Tir verlassen das ?ausü plaudern auf der Strasse mit einer Zachbarinü lä-
cheln und streicheln ihren ?und – und machen uns damit hÜchst verdäch-
tig. Tir gehen ins Cestaurantü gÜnnen uns einen Ka8eeü lesen die Jeitungü 
und ein ?err am Zebentisch nimmt alles auf. ’agelang bleibt er uns auf 
den Fersen. 2as Cesultat seiner SchnV8eleien liefert er anschliessend der 
Ru,raggeberin abü einer Sozialversicherungsgesellscha,. Tir erfahren erst 
davonü wenn wir dort antraben und unser ungebVhrliches Merhalten recht-
fertigen mVssen.

2enn als IM-Centnerin sollte man nicht lachen. Oder nur noch daheimü in 
der Tohnungü wenn die blickdichten Morhänge gezogen sind.
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Dbertriebene öolemikq

Ein konkreter Fall aus dem Kanton Bern zeigt aufü wie weit die Observatio-
nen gehen kÜnnen.

Tas bei diesem Beispiel ins Ruge sticht6 Es geht um eine Frauü die nicht 
vollständig krankgeschrieben istü von der man also guten Glaubens anneh-
men darfü dass sie in irgendeiner Form am Rlltagsleben teilnimmt. Sie be-
zieht von der IM eine 2reiviertelrente in der ?Ühe von rund 7NN Franken pro 
Lonat« und zwar so langeü bis die IM-Stelle misstrauisch wird und eine Ob-
servation anordnet. 2ie vom 2etektiv eingereichten Fotos und Mideos ge-
nVgen der Mersicherungü um die Aeistungen einzustellen. 2as war vor sechs 
»ahren. Seither ist die heute 57-jährige Frau sozialhilfeabhängig.

2och damit nicht genug. 2ie Invalidenstelle beendet nicht nur ihre Jah-
lungenü sie reicht auch Strafanzeige ein6 wegen Betrugs und versuchten Be-
trugs. Beim vollendeten Betrug soll die 2eliktsumme knapp 45NN Fran-
ken betragenü beim Betrugsversuch rund PNÄNNN Franken6 2as sind Centen-
leistungenü die der Mersicherten allenfalls noch ausbezahlt worden wärenü 
aufgerechnet bis zur nächstenü turnusgemässen Centenrevision.

Litte September muss sich die Frau in Bern vor Gericht verantworten.

Lutterseelenallein sitzt sie an einem kleinen ’isch vor dem Cichterpo-
destü auf dem Einzelrichter Sven Bratschi und der Gerichtssekretär ölatz 
genommen haben. ?inter ihrü in ihrem Zacken (uasiü be;ndet sich Mer-
teidiger Bernard Cambert. 2ie IM-Stelle Bernü die in diesem Merfahren die 
Colle der örivatklägerin einnimmtü wird von Sibylle Molken vertretenü die in 
gebVhrendem Rbstand zum Merteidiger ihre 2okumente ausbreitet. Staats-
anwältin Brigitte »anggen-Schibli nimmt am örozess nicht teilü weil sie dies 
nicht tun muss – aber kÜnnte.

2ie Beschuldigte macht vor Gericht keine gute Falle. Sie wirkt Vberfor-
dert und eingeschVchtertü sitzt da wie ein ?äufchen Elendü mag die Fragen 
des Cichters nicht beantworten. 2as steht ihr zuü das nennt man Russage-
verweigerungsrecht. 2ie Frau bestätigt bloss ihre Tohnadresseü )Vstert et-
was von àFreispruchx und dass man bitte den Merteidiger fVr sie sprechen 
lassen mÜge. 2ann schweigt sie.

2ie Informatikerin stammt aus Cumänien und folgt 1WWN ihrem Ehe-
mann in die Schweiz. 2ie Frau lebt in diversen Rsylzentren und in einem 
öassantenheimü muss vor ihrem gewalttätigen Lann in ein Frauenhaus 
)Vchten und befVrchtetü ausgewiesen zu werden« soü wie es ihrem Lann 
ergangen ist. 2ie Frau arbeitetü so gut und so lange es einigermassen gehtü 
und engagiert sich ehrenamtlich in einer Kirchgemeinde. Irgendwann wird 
ihr alles zu viel.

Merteidiger Bernard Cambert erklärt das merkwVrdige Merhalten seiner 
Landantin vor Gerichtü das zu Irritationen gefVhrt hat. 2ie Frau be;nde 
sich in einem Rngstzustandü sagt er. Sie fVhle sich terrorisiert und fVrchte 
sich davorü dass man ihr die Torte wieder im Lunde verdrehen kÜnnte. àEs 
geht nicht um mangelnden Cespekt dem Gericht gegenVberxü beteuert der 
Cechtsanwalt.

Ru orchen lässt das TÜrtchen àwiederx.

2ie Frau bezieht ab 1WWW wegen CVckenproblemen und einer depressiven 
StÜrung eine halbe Invalidenrenteü die 3NNP aus formalen GrVnden auf 
eine 2reiviertelrente erhÜht wird. Beim Cevisionsverfahren im »ahr 3N1N 
schÜp, die IM-Stelle Merdacht. Sie war von einer mit ihr kooperierenden 
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rztin darauf hingewiesen wordenü dass die Schilderungen der Kranken 
unplausibel wirkten. 2ie IM lädt die Frau zu zwei Gesprächen einü bleibt 
skeptisch und ordnet die Observation an« mutmasslich 3N13 oder späte-
stens Rnfang 3N1H. Ruf jeden Fall zu einem Jeitpunktü zu dem es noch keine 
gesetzliche Grundlage dafVr gab.

2ie Frau wird im »anuar und im September 3N1H von einem Mersicherungs-
detektiv  Vberwacht.  Staatsanwältin  »anggen-Schibli  zitiert  in  ihrer 
Rnklageschri, die zuvor ein Stra efehl war  ausfVhrlich aus den Erkennt-
nissen der Observation. So erfährt das Strafgerichtü dass die Frau lange Spa-
ziergänge mit ihrem ?und machte und ihm Schneebälle zuwarf. 2ass sie 
sich mit anderen ?undehaltern unterhieltü dabei lachte und fremde ?un-
de streichelte. 2ass sie im :oop-Cestaurant àetwas konsumierteü herum-
schaute und Jeitung lasx. Oder im Kontakt mit anderen Aeuten àlachte und 
Freude zeigtex.

2ie Staatsanwältin verlangt einen Schuldspruch und eine Geldstrafe von 
15N ’agessätzen  HN Franken. Sie schreibtü die Frau habe ihre Beschwer-
den gegenVber der IM-Stelle àwider besseren Tissens deutlich Vbertrie-
benx. Mon AVgen ist in der Rnklageschri, allerdings nicht die Cede.

2ie Mertreterin der IM-Stelle schliesst sich vor Gericht dem Begehren der 
Staatsanwältin an und fordert eine angemessene Bestrafung. 2ie Russagen 
und das Benehmen der Informatikerin im Gespräch mit der IM – sie habe 
sich jeweils vor Schmerzen gewunden oder den Kopf auf den ’isch gelegt – 
stimmten Vberhaupt nicht mit dem Merhalten Vbereinü wenn sie sich unbe-
obachtet fVhle. 2ie Frau habe versuchtü die IM zu täuschenü habe unwahre 
und unvollständige Rngaben gemacht.

Ruf die fehlende gesetzliche Grundlage geht die IM-Mertreterin mit kei-
nem Tort ein. Ebenso wenig auf ein anderes ’hemaü das danach der Mer-
teidiger anspricht6 Sind die Russagen der Frau gegenVber der Invaliden-
versicherung und der IM-nahen rztin Vberhaupt verwertbarq

2er Berner Strafrichter sagt6 Zein.

Konkret geht es um zwei Gesprächeü die im Lärz 3N1H und im September-
 3N1H stattfanden – nachdem die Observation angeordnet worden war. 2ie 
verdächtigte IM-Centnerin musste zu ihrem Gesundheitszustand Ruskun, 
geben. 2ie :ru  istü dass im Sozialversicherungsrecht eine Litwirkungs-
p)icht gilt. 2ie Mersicherten haben Ced und Rntwort zu stehenü ganz an-
ders als im Strafrechtü wo sich Beschuldigte nicht selbst belasten mVssen 
und ihre Russagen verweigern dVrfen. Im Strafrecht gelten die Unschulds-
vermutungü strenge Rnforderungen an die Beweiserhebung und die ö)ichtü 
das rechtliche GehÜr zu gewähren.

Kreuzen sich die beiden Cechtsgebiete mit ihren unterschiedlichen Cegelnü 
so wird es heikel. 

Bernard Cambert weist in seinem ölädoyer auf die einschlägige Cecht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs fVr Lenschenrechte hin und 
betontü seine Landantin hätte bei den beiden in der Rnklageschri, er-
wähnten Gesprächen auf die strafprozessualen Cegeln hingewiesen wer-
den mVssen6 weil der Merdacht einer stra aren ?andlung bereits im Caum 
gestanden sei. 2ie Belehrungen seien jedoch ausgebliebenü man habe die 
Frau im Gegenteil ins o8ene Lesser laufen lassen. Sie wusste also beispiels-
weise nichtü dass sie die Russagen hätte verweigern dVrfen. 2erart grobe 
Merfahrensfehlerü so Cambertü mVssten zu einem Merwertungsverbot fVh-
ren. Und damit zu einem Freispruch.
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2er Strafrichter gibt ihm recht und spricht die Frauü die bibbernd vor ihm 
sitztü frei. Rb »anuar 3N1H habe ihr gegenVber ein massiver Rnfangsverdacht 
bestandenü sagt Bratschi. 2ie Invalidenstelle hätte die Frau auf eine mÜg-
liche Strafanzeige und auf die Cegeln im Strafverfahren hinweisen mVs-
senü was nicht geschehen sei. 2eshalb der Freispruch. 2as Urteil ist noch 
nicht rechtskrä,igü die unterlegene Staatsanwältin kÜnnte den Fall noch 
vor Obergericht ziehen.

Einzelrichter  Sven  Bratschi  erwähnt  in  seiner  mVndlichen  Urteils-
begrVndung die Observationü die ohne gesetzliche Grundlage stattgefun-
den hat. Er geht davon ausü dass dieses Beweismittel verwertbar wäre6 weil 
gemäss Strafprozessordnung auch ein unkorrekt erhobenes Beweismittel 
verwendet werden darfü wenn es zur Ru lärung schwerer Stra,aten uner-
lässlich ist.

Schliesslichü so Sven Bratschiü gehe es um Betrug und Betrugsversuch6 à2as 
ist nicht nichts.x

Eine verdatterte Freigesprochene verlässt den Gerichtssaal. 2er Merteidiger 
muss ihr draussen im Gang mehrfach erklärenü was soeben geschehen istü 
bis sie es glaubt. 2och dann huscht der Rn)ug eines Aächelns Vber ihr Ge-
sicht.

Illustration: Till Lauer
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